
 

 
DER EINWOHNERRAT VON EMMEN 
 

 
 
 I N T E R P E L L A T I O N 
 
 
04/07 betreffend Wohnsitz von Angestellten der Gemeinde Emmen und Lehr-

personen in Emmen 
 
 
Artikel 37 des Personalreglementes der Gemeinde Emmen hält folgendes fest: 
 
¹ Die Angestellten haben nach Möglichkeit in der Gemeinde Emmen 

Wohnsitz zu nehmen. 
² Der Gemeinderat kann die Wohnsitznahme in Emmen vereinbaren und 

im Angestelltenvertrag regeln. 
 
Dieser Artikel, diverse Leserbriefe über dieses Thema, der Kontakt mit Lehre-
rinnen und Lehrern, das Syntegrationsseminar 04 ua mit Vorgaben betreffend 
Steuersubstrat und nachstehende Überlegungen haben zu diesem Vorstoss 
geführt: 
 
• Nur knapp die Hälfte aller Angestellten der Gemeinde Emmen haben hier ih-

ren Wohnsitz 
• Nur knapp ein Drittel der Volksschul-Lehrerinnen und -Lehrer wohnt in Em-

men 
• Diese auswärtigen Kantons- und Gemeindeangestellten belegen mehrheitlich 

Parkplätze und Infrastrukturen der Gemeinde 
• Auswärtige Lehrerinnen und Lehrer nehmen weniger an Anlässen in der Ge-

meinde und an ausserschulischen Kontakten mit Vereinen, der Wirtschaft und 
den Erziehungsberechtigten ihrer Schüler/innen teil 

• Der Gemeinde Emmen geht ein grosses Steuersubstrat verloren 
 
Wir bitten den Gemeinderat Emmen folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. Wie sehen die genauen Zahlen betreffend auswärtigen Gemeindeangestell-

ten und Lehrpersonen der Schulen Emmen aus? 
2. Welches sind die Hauptgründe dieser Angestellten nicht in Emmen ihren 

Wohnsitz anzunehmen und warum nimmt der Gemeinderat nicht mehr Ein-
fluss diese Möglichkeit vermehrt durchzusetzen? 

3. Gibt es Zahlen über Angestellte die in Emmen wohnen aber in anderen öf-
fentlichen Diensten (Gemeinden und Schulen) stehen? 

4. Was tut der Gemeinderat um seinen auswärtigen Direktangestellten die 
Wohnsitznahme in Emmen schmackhaft zu machen und hat er überhaupt 
ein Interesse daran? 

5. Mit wie vielen Angestellten und/oder in welchen Berufsgattungen, etc. wur-
de die Wohnsitznahme in Emmen vereinbart und im Anstellungsvertrag ge-
regelt? 

6. Wird auf den Wohnsitz bei zukünftigen Stellenbesetzungen geachtet und 
werden gleichqualifizierte Bewerber aus Emmen vorgezogen? 
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